
 

Mitgliedsbeiträge
 
Aufnahmegebühren 
 
Erwachsene 
Ehepartner 
 
Jugendliche 
 
 
Fördernde Mitglieder: 
 
 
 
Jahres – Mitgliedsbeiträge* 
 
Vorstandsmitglieder 
Erwachsene 
zuzüglich Gebühren für Pflichtarbeitsstunden
 
 
Ehepartner 
Mitglieder ab 63 Jahren 
Schwerbehinderte ab 50% Behinderung 
(gegen Vorlage des Behindertenausweises) 
Fördernde Mitglieder mindestens 
(bei Änderung in aktiv, voller Beitrag) 
 

Jahresbeitrag jugendliche Mitglieder
 
Jugendliche 10 – 16 Jahre ohne Fischereiprüfung
14 – 18 Jahre mit Fischereiprüfung 
 

Jahresbeitrag Jugendbetreuer  
 
Betreuer/in 
 
**Beitragsermäßigung für Lennereinigung 
 
Erwachsene 
 
 
 
Jugendliche 
(14 – 18 Jahre mit Prüfung) 
 
 
• Von der Lennereinigung freigestellt sind: Frauen, Rentner, Schwerbeschädigte und der Vorstand.
• Bei Teilnahme an mehr an zwei Lennereinigungen erfolgt keine weitere Erstattung.
• Können Lennereinigungen nicht durchgeführt werden, kann ein Anspruch auf Beitragsermäßigung nicht geltend gemacht
• werden. 
 
*Liegt der Aufnahmetermin nach dem 01.Juli des Ka
Beitragssätze vorbehalten. 
 
Dieser Beitrags und Gebührentarif ist auf der Vorstandssitzung am 10.01.2011 beschlossen worden und ist gültig ab 10.01.2011.
Nachrodt-Wiblingwerde, den 10.01.2011 

Mitgliedsbeiträge  gültig ab 10.01.2011

  
  

bis 16 Jahre                                                        
16 bis 18 Jahre 

Keine Aufnahmegebühr, bei Änderung in aktiv,
entscheidet der Vorstand im Einzelfall ob und in
welcher Höhe Aufnahmegebühren fällig werden

  
  

   
  

  
  

   

  

Jahresbeitrag jugendliche Mitglieder  

16 Jahre ohne Fischereiprüfung  
  

 

  

**Beitragsermäßigung für Lennereinigung (Anrechnung erfolgt im Folgejahr) 

Teilnahme an einer Lennereinigung 
Teilnahme an zwei Lennereinigungenum 50,00 
 

Teilnahme an einer Lennereinigung 
Teilnahme an zwei Lennereinigungen 

Von der Lennereinigung freigestellt sind: Frauen, Rentner, Schwerbeschädigte und der Vorstand. 
Bei Teilnahme an mehr an zwei Lennereinigungen erfolgt keine weitere Erstattung. 
Können Lennereinigungen nicht durchgeführt werden, kann ein Anspruch auf Beitragsermäßigung nicht geltend gemacht

*Liegt der Aufnahmetermin nach dem 01.Juli des Kalenderjahres, wird nur 1/2 des Jahresbeitrages erhoben. Änderungen der 

Dieser Beitrags und Gebührentarif ist auf der Vorstandssitzung am 10.01.2011 beschlossen worden und ist gültig ab 10.01.2011.

gültig ab 10.01.2011  

150,00 € 
100,00 € 

                                                     keine Aufnahmegebühr 
 90,00 € 

Keine Aufnahmegebühr, bei Änderung in aktiv, 
entscheidet der Vorstand im Einzelfall ob und in 
welcher Höhe Aufnahmegebühren fällig werden. 

60,00 € 
60,00 € 
50,00 € 

**110,00 € 

60,00 € 
60,00 € 

60,00 € 

60,00 € 

**25,00 € 
**60,00 € 

30,00 € 

um 25,00 € 
um 50,00 €

um 7,50 € 
um 15,00 € 

 

Können Lennereinigungen nicht durchgeführt werden, kann ein Anspruch auf Beitragsermäßigung nicht geltend gemacht 

1/2 des Jahresbeitrages erhoben. Änderungen der 

Dieser Beitrags und Gebührentarif ist auf der Vorstandssitzung am 10.01.2011 beschlossen worden und ist gültig ab 10.01.2011. 


